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Anhang II:  Maßnahmen nicht-kommunaler Akteure zum Hochwasser-
risikomanagement im Projektgebiet 

Die Maßnahmen der nicht-kommunalen Akteure im Projektgebiet sind in der folgen-
den Tabelle zusammengestellt. Die Angaben zur Umsetzung, zur Priorität und zum 
vorgesehenen Umsetzungszeitraum beziehen sich auf das Projektgebiet. Die Informa-
tionen zu den Oberzielen und Schutzgütern wurden landesweit ermittelt. Eine weitere 
Differenzierung für das Projektgebiet ist nicht erforderlich. 

Die Umsetzung der Maßnahmen der nicht-kommunalen Akteure wird teilweise durch 
die im Anhang I dargestellten Maßnahmen der Landesebene (z.B. Leitfäden) unter-
stützt. Darüber hinaus stehen sie in enger Verbindung mit den Maßnahmen der Kom-
munen im Projektgebiet, die im Anhang III dargestellt sind. 

Weitere Informationen über die Maßnahmen der einzelnen Akteure, der damit verfolg-
ten Ziele sowie rechtlicher Grundlagen finden sich im Kapitel 5 des Maßnahmenbe-
richts. 
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j) Maßnahmen der unteren Katastrophenschutzbehörden (siehe 
Kapitel 5.14 Maßnahmenbericht) 38 

k) Maßnahme der Regionalverbände (siehe Kapitel 5.15 
Maßnahmenbericht) 41 

l) Maßnahmen der Hochwasserzweckverbände (siehe Kapitel 5.16 
Maßnahmenbericht) 43 

m) Maßnahme der Betreiber bzw. Eigentümer von Kulturobjekten 
(siehe Kapitel 5.18 Maßnahmenbericht) 44 

n) Maßnahme der Betreiber von IVU-Betrieben (siehe Kapitel 5.19 
Maßnahmenbericht) 45 

o) Maßnahme der Wirtschaftsunternehmen (siehe Kapitel 5.20 
Maßnahmenbericht) 49 

p) Maßnahme der Bürgerinnen und Bürger (siehe Kapitel 5.21 
Maßnahmenbericht) 50 
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a) Maßnahmen der höheren Wasserbehörden und des Landesbetriebs Gewässer (siehe Kapitel 5.5 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maß-
nahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung 
durch 

Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R05 Kontrolle des Abflussquer-
schnittes und Beseitigung 
von Störungen 

Regelmäßige Kontrolle 
der Sicherung des Ab-
flussquerschnittes auf 
Basis der wasserrechtli-
chen Regelungen (z.B. 
durch Gewässerschau-
en) und  Beseitigung von 
Störungen 

Im Rahmen der laufenden 
Unterhaltungsmaßnahmen 
werden die Abflussquer-
schnitte der Gewässer 1. 
Ordnung (siehe Maßnah-
menbericht Tabelle 56) 
durch den Landesbetrieb 
Gewässer regelmäßig kon-
trolliert und ggf. Störungen 
beseitigt (öfter als alle 5 
Jahre). 

Regierungspräsi-
dium Freiburg, 
Höhere Wasser-
behörde, Landes-
betrieb Gewässer 

Vermei-
dung neuer 
Risiken 

1 fortlaufend - 
kein zusätzli-
cher Hand-
lungsbedarf  

M
, 
U, 
K, 
W 

R05 Kontrolle des Abflussquer-
schnittes und Beseitigung 
von Störungen 

Regelmäßige Kontrolle 
der Sicherung des Ab-
flussquerschnittes auf 
Basis der wasserrechtli-
chen Regelungen (z.B. 
durch Gewässerschau-
en) und  Beseitigung von 
Störungen 

Im Rahmen der laufenden 
Unterhaltungsmaßnahmen 
werden die Abflussquer-
schnitte der Gewässer 1. 
Ordnung (Gewässerab-
schnitte siehe Maßnahmen-
bericht Tabelle 56) durch 
den Landesbetrieb Gewäs-
ser regelmäßig kontrolliert 
und ggf. Störungen beseitigt 
(öfter als alle 5 Jahre). 

Regierungspräsi-
dium Tübingen, 
Höhere Wasser-
behörde, Landes-
betrieb Gewässer 

Vermei-
dung neuer 
Risiken 

1 fortlaufend - 
kein zusätzli-
cher Hand-
lungsbedarf  

M
, 
U, 
K, 
W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maß-
nahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung 
durch 

Oberziele 

Pr
io

rit
ät
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m

se
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g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü
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R06 Unterhaltung technischer 
Hochwasserschutzeinrich-
tungen 

Unterhaltung bestehen-
der Deiche, Hochwas-
serrückhaltebecken und 
Talsperren einschließlich 
der Anpassung an neue 
Anforderungen (z.B. DIN 
19700, Klimawandel) 
unter Nutzung des 
LUBW Leitfadens 

Die zwei im Projektgebiet 3 
"Bodensee-Hegau" an der 
Seefelder Aach (Uhldingen-
Mühlhofen) unterhaltenen 
Hochwasserschutzeinrich-
tungen entsprechen den 
aktuellen Anforderungen 
(u.a. DIN 19700, DIN 
19712) und werden regel-
mäßig unterhalten. 

Regierungspräsi-
dium Tübingen, 
Höhere Wasser-
behörde, Landes-
betrieb Gewässer 

Verringe-
rung be-
stehender 
Risiken 

1 fortlaufend - 
kein zusätzli-
cher Hand-
lungsbedarf  

M
, 
U, 
K, 
W 

R07 Optimierung von Hochwas-
serschutzeinrichtungen 

Erstellen und Umsetzen 
eines Konzeptes zur 
optimierten Steuerung / 
optimiertem Betrieb von 
bestehenden kommuna-
ler Hochwasserrückhal-
tebecken 

Optimierung der Steuerung 
zur Abflussaufteilung See-
felder Aach / Stefansfelder 
Kanal. 

Regierungspräsi-
dium Tübingen, 
Höhere Wasser-
behörde, Landes-
betrieb Gewässer 

Verringe-
rung be-
stehender 
Risiken 

2 bis 2013 M
, 
U, 
K, 
W 

R08 Erstellung von Konzepten 
für den technischen Hoch-
wasserschutz 

Erstellen von Konzepten 
/ Machbarkeitsstudien für 
notwendigen technisch-
infrastrukturellen Hoch-
wasserschutz einschließ-
lich mobiler Schutzein-
richtungen und Objekt-
schutz nach Ergreifen 
bzw. in Kombination mit 
nicht-baulichen Maß-
nahmen der Hochwas-
servorsorge (z.B. Alarm- 
und Einsatzpläne) an 
Gewässern 2. Ordnung 

Der Landesbetrieb Gewäs-
ser plant die Erstellung ei-
nes Konzepts für den tech-
nischen Hochwasserschutz 
bis 2016. 

Regierungspräsi-
dium Freiburg, 
Höhere Wasser-
behörde, Landes-
betrieb Gewässer 

Verringe-
rung be-
stehender 
Risiken 

3 bis 2016 M
, 
U, 
K, 
W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maß-
nahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung 
durch 

Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü
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r 

R08 Erstellung von Konzepten 
für den technischen Hoch-
wasserschutz 

Erstellen von Konzepten 
/ Machbarkeitsstudien für 
notwendigen technisch-
infrastrukturellen Hoch-
wasserschutz einschließ-
lich mobiler Schutzein-
richtungen und Objekt-
schutz nach Ergreifen 
bzw. in Kombination mit 
nicht-baulichen Maß-
nahmen der Hochwas-
servorsorge (z.B. Alarm- 
und Einsatzpläne) an 
Gewässern 2. Ordnung 

Überprüfung, ob die vorlie-
gende "Flussgebietsunter-
suchung Seefelder Aach" 
an die Hochwassergefah-
renkarten angepasst wer-
den muss. Zusätzlich sollte 
eine Verknüpfung mit der 
Krisenmanagementplanung 
erfolgen. 

Regierungspräsi-
dium Tübingen, 
Höhere Wasser-
behörde, Landes-
betrieb Gewässer 

Verringe-
rung be-
stehender 
Risiken 

3 bis 2016 M
, 
U, 
K, 
W 

R13 Fortschreibung HWGK Fortschreibung der 
HWGK als Grundlage für 
die rechtliche Sicherung 
von Flächen als Über-
schwemmungsgebiet 

Für alle HWGK Gewässer 
wird bis 2019 untersucht, ob 
eine Aktualisierung erforder-
lich ist und diese gegebe-
nenfalls durchgeführt. 

Regierungspräsi-
dium Freiburg, 
Höhere Wasser-
behörde, Landes-
betrieb Gewässer 

Vermei-
dung neuer 
Risiken, 
Verringe-
rung be-
stehender 
Risiken 

1 fortlaufend ab 
2019 

M
, 
U, 
K, 
W 

R13 Fortschreibung HWGK Fortschreibung der 
HWGK als Grundlage für 
die rechtliche Sicherung 
von Flächen als Über-
schwemmungsgebiet 

Für alle HWGK Gewässer 
wird bis 2019 untersucht, ob 
eine Aktualisierung erforder-
lich ist und diese gegebe-
nenfalls durchgeführt. 

Regierungspräsi-
dium Tübingen, 
Höhere Wasser-
behörde, Landes-
betrieb Gewässer 

Vermei-
dung neuer 
Risiken, 
Verringe-
rung be-
stehender 
Risiken 

1 fortlaufend ab 
2019 

M
, 
U, 
K, 
W 
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b) Maßnahme der höheren Naturschutzbehörden (siehe Kapitel 5.6 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der 
Maßnahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R15 Integration des 
natürlichen Was-
serrückhalts in die 
Natura 2000-
Managementpläne 

Bei der Erarbeitung 
und Umsetzung der 
Natura 2000 Ma-
nagementpläne sollte 
das Ziel "Verbesse-
rung des natürlichen 
Wasserrückhalts" 
soweit möglich be-
rücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Maßnahmenpro-
gramm für das Natura 2000 Gebiet 
"Bodanrück". 

Regierungspräsidium 
Freiburg, Höhere 
Naturschutzbehörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2013 M, 
U, 
K, 
W 

R15 Integration des 
natürlichen Was-
serrückhalts in die 
Natura 2000-
Managementpläne 

Bei der Erarbeitung 
und Umsetzung der 
Natura 2000 Ma-
nagementpläne sollte 
das Ziel "Verbesse-
rung des natürlichen 
Wasserrückhalts" 
soweit möglich be-
rücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Maßnahmenpro-
gramm für das Natura 2000 Gebiet 
"Bodanrück und westl. Bodensee". 

Regierungspräsidium 
Freiburg, Höhere 
Naturschutzbehörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2013 M, 
U, 
K, 
W 

R15 Integration des 
natürlichen Was-
serrückhalts in die 
Natura 2000-
Managementpläne 

Bei der Erarbeitung 
und Umsetzung der 
Natura 2000 Ma-
nagementpläne sollte 
das Ziel "Verbesse-
rung des natürlichen 
Wasserrückhalts" 
soweit möglich be-
rücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Maßnahmenpro-
gramm für das Natura 2000 Gebiet 
"Überlinger See des Bodensees". 

Regierungspräsidium 
Freiburg, Höhere 
Naturschutzbehörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2013 M, 
U, 
K, 
W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der 
Maßnahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R15 Integration des 
natürlichen Was-
serrückhalts in die 
Natura 2000-
Managementpläne 

Bei der Erarbeitung 
und Umsetzung der 
Natura 2000 Ma-
nagementpläne sollte 
das Ziel "Verbesse-
rung des natürlichen 
Wasserrückhalts" 
soweit möglich be-
rücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Maßnahmenpro-
gramm für das Natura 2000 Gebiet 
"Schiener Berg und westlicher Un-
tersee". 

Regierungspräsidium 
Freiburg, Höhere 
Naturschutzbehörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2019 M, 
U, 
K, 
W 

R15 Integration des 
natürlichen Was-
serrückhalts in die 
Natura 2000-
Managementpläne 

Bei der Erarbeitung 
und Umsetzung der 
Natura 2000 Ma-
nagementpläne sollte 
das Ziel "Verbesse-
rung des natürlichen 
Wasserrückhalts" 
soweit möglich be-
rücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Maßnahmenpro-
gramm für das Natura 2000 Gebiet 
"Mettnau und Radolfzeller Aach 
unterhalb Singen". 

Regierungspräsidium 
Freiburg, Höhere 
Naturschutzbehörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2020 M, 
U, 
K, 
W 

R15 Integration des 
natürlichen Was-
serrückhalts in die 
Natura 2000-
Managementpläne 

Bei der Erarbeitung 
und Umsetzung der 
Natura 2000 Ma-
nagementpläne sollte 
das Ziel "Verbesse-
rung des natürlichen 
Wasserrückhalts" 
soweit möglich be-
rücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Maßnahmenpro-
gramm für das Natura 2000 Gebiet 
"Pfrunger und Burgweiler Ried". 

Regierungspräsidium 
Tübingen, Höhere 
Naturschutzbehörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2021 M, 
U, 
K, 
W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der 
Maßnahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R15 Integration des 
natürlichen Was-
serrückhalts in die 
Natura 2000-
Managementpläne 

Bei der Erarbeitung 
und Umsetzung der 
Natura 2000 Ma-
nagementpläne sollte 
das Ziel "Verbesse-
rung des natürlichen 
Wasserrückhalts" 
soweit möglich be-
rücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Maßnahmenpro-
gramm für das Natura 2000 Gebiet 
"Rotachtal Bodensee". 

Regierungspräsidium 
Tübingen, Höhere 
Naturschutzbehörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2022 M, 
U, 
K, 
W 

R15 Integration des 
natürlichen Was-
serrückhalts in die 
Natura 2000-
Managementpläne 

Bei der Erarbeitung 
und Umsetzung der 
Natura 2000 Ma-
nagementpläne sollte 
das Ziel "Verbesse-
rung des natürlichen 
Wasserrückhalts" 
soweit möglich be-
rücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Maßnahmenpro-
gramm für das Natura 2000 Gebiet 
"Bodenseeuferlandschaft  östlich 
Friedrichshafen". 

Regierungspräsidium 
Tübingen, Höhere 
Naturschutzbehörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2013 M, 
U, 
K, 
W 

R15 Integration des 
natürlichen Was-
serrückhalts in die 
Natura 2000-
Managementpläne 

Bei der Erarbeitung 
und Umsetzung der 
Natura 2000 Ma-
nagementpläne sollte 
das Ziel "Verbesse-
rung des natürlichen 
Wasserrückhalts" 
soweit möglich be-
rücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Maßnahmenpro-
gramm für das Natura 2000 Gebiet 
"Pfrunger Ried und Seen bei Ill-
mensee". 

Regierungspräsidium 
Tübingen, Höhere 
Naturschutzbehörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2021 M, 
U, 
K, 
W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der 
Maßnahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
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g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R15 Integration des 
natürlichen Was-
serrückhalts in die 
Natura 2000-
Managementpläne 

Bei der Erarbeitung 
und Umsetzung der 
Natura 2000 Ma-
nagementpläne sollte 
das Ziel "Verbesse-
rung des natürlichen 
Wasserrückhalts" 
soweit möglich be-
rücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Maßnahmenpro-
gramm für das Natura 2000 Gebiet 
"Überlinger See und Bodenseeufer-
landschaft". 

Regierungspräsidium 
Tübingen, Höhere 
Naturschutzbehörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2018 M, 
U, 
K, 
W 

R15 Integration des 
natürlichen Was-
serrückhalts in die 
Natura 2000-
Managementpläne 

Bei der Erarbeitung 
und Umsetzung der 
Natura 2000 Ma-
nagementpläne sollte 
das Ziel "Verbesse-
rung des natürlichen 
Wasserrückhalts" 
soweit möglich be-
rücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Maßnahmenpro-
gramm für das Natura 2000 Gebiet 
"Schussenbecken und Schmaleg-
ger Tobel". 

Regierungspräsidium 
Tübingen, Höhere 
Naturschutzbehörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2021 M, 
U, 
K, 
W 

R15 Integration des 
natürlichen Was-
serrückhalts in die 
Natura 2000-
Managementpläne 

Bei der Erarbeitung 
und Umsetzung der 
Natura 2000 Ma-
nagementpläne sollte 
das Ziel "Verbesse-
rung des natürlichen 
Wasserrückhalts" 
soweit möglich be-
rücksichtigt werden 

Integration des Aspekts Wasser-
rückhalt in der Fläche und an den 
Gewässern im Maßnahmenpro-
gramm für das Natura 2000 Gebiet 
"Deggenhauser Tal". 

Regierungspräsidium 
Tübingen, Höhere 
Naturschutzbehörde 

Verringerung 
bestehender 
Risiken 

3 bis 2020 M, 
U, 
K, 
W 
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c) Maßnahmen der Gewerbeaufsicht bei den Regierungspräsidien (siehe Kapitel 5.7 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der 
Maßnahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R16 Information von IVU-
Betrieben und Verifizierung 
der betrieblichen Aktivitäten 
zur Hochwassergefahren-
abwehr 

Information von IVU-
Betrieben über 
Hochwassergefahren 
und ggf. Verifizie-
rung der betriebli-
chen Aktivitäten zur 
Abwehr dieser Ge-
fahren (z.B. Objekt-
schutz/ Verhaltens-
vorsorge und Nach-
sorge) 

ZF Friedrichshafen AG W I: 
Der Betrieb wird im Juni 2013 
über die in den Hochwasser-
gefahren- und -risikokarten 
dargestellten Gefahren und 
Risiken durch Hochwasser 
informiert. Die Verifizierung der 
entsprechenden Aktivitäten 
des Betriebes (Maßnahme 
R28) soll im September 2013 
durch die Gewerbeaufsicht 
erfolgen. 

Regierungspräsidium 
Tübingen, Gewerbe-
aufsicht 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken, Ver-
ringerung 
nachteiliger 
Folgen wäh-
rend HW, 
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

1 bis 2013 M, 
U, 
K, 
W 
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d) Maßnahme der unteren Forstbehörden (siehe Kapitel 5.8 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maß-
nahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R18 Information 
und Bera-
tung der 
Waldbesitzer 

Beratung der Waldbesit-
zer zur hochwasseran-
gepassten Bewirtschaf-
tung insbesondere zur 
Verbesserung des Was-
serrückhalts in der Flä-
che 

Die Waldbesitzer werden noch 
nicht systematisch über die hoch-
wasserangepasste Bewirtschaftung 
und Verbesserung des natürlichen 
Wasserrückhalts informiert bzw. 
beraten. 
Es besteht zusätzlicher Hand-
lungsbedarf in Form der Erweite-
rung des bestehenden Beratungs-
angebotes auf Basis des landes-
weiten Leitfadens (steht ab 2015 
zur Verfügung). 

Landratsamt Bo-
denseekreis, Unte-
re Forstbehörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken 

2 fortlaufend ab 
2016 

M, 
U, 
K, 
W 

R18 Information 
und Bera-
tung der 
Waldbesitzer 

Beratung der Waldbesit-
zer zur hochwasseran-
gepassten Bewirtschaf-
tung insbesondere zur 
Verbesserung des Was-
serrückhalts in der Flä-
che 

Die Waldbesitzer im Landkreis 
Konstanz werden noch nicht sys-
tematisch über die hochwasseran-
gepasste Bewirtschaftung und 
Verbesserung des natürlichen 
Wasserrückhalts informiert bzw. 
beraten. Entsprechende Beratun-
gen werden bisher nur auf Anfrage 
durchgeführt. 
Es besteht zusätzlicher Hand-
lungsbedarf in Form der Erweite-
rung des bestehenden Beratungs-
angebotes auf Basis des landes-
weiten Leitfadens (steht ab 2015 
zur Verfügung). 

Landratsamt Kon-
stanz, Untere 
Forstbehörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken 

2 fortlaufend ab 
2016 

M, 
U, 
K, 
W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maß-
nahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R18 Information 
und Bera-
tung der 
Waldbesitzer 

Beratung der Waldbesit-
zer zur hochwasseran-
gepassten Bewirtschaf-
tung insbesondere zur 
Verbesserung des Was-
serrückhalts in der Flä-
che 

Die Waldbesitzer werden durch die 
Untere Forstbehörde in Person des 
Forstrevierleiters systematisch 
über eine hochwasserangepasste 
Bewirtschaftung und den natürli-
chen Wasserrückhaltes informiert 
bzw. beraten. Die bestehenden 
Aktivitäten sollten fortgeführt wer-
den und zukünftig den Leitfaden 
und die Hochwassergefahrenkar-
ten integrieren. 

Landratsamt 
Ravensburg, Unte-
re Forstbehörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken 

2 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U, 
K, 
W 

R18 Information 
und Bera-
tung der 
Waldbesitzer 

Beratung der Waldbesit-
zer zur hochwasseran-
gepassten Bewirtschaf-
tung insbesondere zur 
Verbesserung des Was-
serrückhalts in der Flä-
che 

Die Waldbesitzer werden noch 
nicht systematisch über die hoch-
wasserangepasste Bewirtschaftung 
und Verbesserung des natürlichen 
Wasserrückhalts informiert bzw. 
beraten. 
Es besteht zusätzlicher Hand-
lungsbedarf in Form der Erweite-
rung des bestehenden Beratungs-
angebotes auf Basis des landes-
weiten Leitfadens (steht ab 2015 
zur Verfügung). 

Landratsamt Sig-
maringen, Untere 
Forstbehörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken 

2 fortlaufend ab 
2016 

M, 
U, 
K, 
W 
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e) Maßnahme der unteren Landwirtschaftsbehörden (siehe Kapitel 5.9 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maß-
nahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R19 Information 
und Bera-
tung Land-
wirte 

Beratung und Informati-
on der Landwirte zum 
Umgang mit von Hoch-
wasser betroffenen Flä-
chen zur Nahrungspro-
duktion (Nachsorge) und 
zur hochwasserange-
passten Bewirtschaftung 
(Verbesserung des 
Wasserrückhalts in der 
Fläche, Verminderung 
von Ertragsausfällen) im 
Rahmen der Fachbera-
tung 

Die Landwirte werden noch nicht 
systematisch über Erosionsrisiken 
informiert und hinsichtlich des natür-
lichen Wasserrückhaltes beraten.  
Zusätzlich sollten die Landwirte 
systematisch über mögliche bzw. 
notwendige Nachsorgemaßnahmen 
informiert werden. 
Seit 2013 steht ein Leitfaden zur 
hochwasserangepassten Landwirt-
schaft (Maßnahme L9) zur Verfü-
gung, der die Aktivität der Landwirt-
schaftsbehörden unterstützt. 

Landratsamt Boden-
seekreis, Untere Land-
wirtschaftsbehörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken, Verrin-
gerung nachteili-
ger Folgen nach 
HW 

2 fortlaufend 
ab 2015 

M, 
U, 
K, 
W 

R19 Information 
und Bera-
tung Land-
wirte 

Beratung und Informati-
on der Landwirte zum 
Umgang mit von Hoch-
wasser betroffenen Flä-
chen zur Nahrungspro-
duktion (Nachsorge) und 
zur hochwasserange-
passten Bewirtschaftung 
(Verbesserung des 
Wasserrückhalts in der 
Fläche, Verminderung 
von Ertragsausfällen) im 
Rahmen der Fachbera-
tung 

Die Landwirte werden bereits seit 
2003 über Erosionsrisiken informiert 
und hinsichtlich der Verbesserung 
des natürlichen Wasserrückhaltes 
beraten. 
Zusätzlich sollten die Landwirte 
systematisch über mögliche bzw. 
notwendige Nachsorgemaßnahmen 
informiert werden. 
Seit 2013 steht ein Leitfaden zur 
hochwasserangepassten Landwirt-
schaft (Maßnahme L9) zur Verfü-
gung, der die Aktivität der Landwirt-
schaftsbehörden unterstützt.  

Landratsamt Konstanz, 
Untere Landwirt-
schaftsbehörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken, Verrin-
gerung nachteili-
ger Folgen nach 
HW 

2 fortlaufend 
ab 2015 

M, 
U, 
K, 
W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maß-
nahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R19 Information 
und Bera-
tung Land-
wirte 

Beratung und Informati-
on der Landwirte zum 
Umgang mit von Hoch-
wasser betroffenen Flä-
chen zur Nahrungspro-
duktion (Nachsorge) und 
zur hochwasserange-
passten Bewirtschaftung 
(Verbesserung des 
Wasserrückhalts in der 
Fläche, Verminderung 
von Ertragsausfällen) im 
Rahmen der Fachbera-
tung 

Die Landwirte werden bereits seit 
2009 über Erosionsrisiken informiert 
und hinsichtlich der Verbesserung 
des natürlichen Wasserrückhaltes 
beraten. Zudem wurde ein Erosi-
onskataster (Gis-Anwendung für 
Landwirte) eingeführt. 
Zusätzlich sollten die Landwirte 
systematisch über mögliche bzw. 
notwendige Nachsorgemaßnahmen 
informiert werden. 
Seit 2013 steht ein Leitfaden zur 
hochwasserangepassten Landwirt-
schaft (Maßnahme L9) zur Verfü-
gung, der die Aktivität der Landwirt-
schaftsbehörden unterstützt. 

Landratsamt Ravens-
burg, Untere Landwirt-
schaftsbehörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken, Verrin-
gerung nachteili-
ger Folgen nach 
HW 

2 fortlaufend 
ab 2015 

M, 
U, 
K, 
W 

R19 Information 
und Bera-
tung Land-
wirte 

Beratung und Informati-
on der Landwirte zum 
Umgang mit von Hoch-
wasser betroffenen Flä-
chen zur Nahrungspro-
duktion (Nachsorge) und 
zur hochwasserange-
passten Bewirtschaftung 
(Verbesserung des 
Wasserrückhalts in der 
Fläche, Verminderung 
von Ertragsausfällen) im 
Rahmen der Fachbera-
tung 

Die Landwirte werden bereits seit 
2010 über Erosionsrisiken informiert 
und hinsichtlich der Verbesserung 
des natürlichen Wasserrückhaltes 
beraten.Zusätzlich sollten die Land-
wirte systematisch über mögliche 
bzw. notwendige Nachsorgemaß-
nahmen informiert werden.Seit 2013 
steht ein Leitfaden zur hochwasser-
angepassten Landwirtschaft (Maß-
nahme L9) zur Verfügung, der die 
Aktivität der Landwirtschaftsbehör-
den unterstützt. 

Landratsamt Sigmarin-
gen, Untere Landwirt-
schaftsbehörde 

Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken, Verrin-
gerung nachteili-
ger Folgen nach 
HW 

2 fortlaufend 
ab 2015 

M, 
U, 
K, 
W 



Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Württemberg 

Maßnahmenbericht „Bodensee-Hegau“ – Anhang II 

 

               Anhang II - 15 

P:\hwp1216036\planung\01_bearbeitung\Ber\PG3\HWRK_HWRSt_HWRBK_HWRMP\Bericht\Anhang 2\Bericht_03_Anhang2.doc; 13.02.2014 

f) Maßnahme der oberen und unteren Flurneuordnungsbehörden (siehe Kapitel 5.10 Maßnahmenbericht)  

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maß-
nahme 

Hinweise zur Umset-
zung 

Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R31 Integration des vor-
beugenden Hoch-
wasserschutzes in 
die Wege- und Ge-
wässerpläne 

Integration des vorbeu-
genden Hochwasser-
schutzes bei der Aufstel-
lung von Wege- und 
Gewässerplänen durch - 
Entsiegelung, - die ge-
zielte Versickerung, - die 
Anpassung der Bewirt-
schaftungsrichtung und  
- weitere Maßnahmen 
zur Abflussverzögerung 
in der Fläche. 

Fortlaufend - kein 
zusätzlicher Hand-
lungsbedarf 

Landratsamt Bodensee-
kreis, Untere Flurneu-
ordnungsbehörde 

Vermeidung 
neuer Risi-
ken, Vermin-
derung be-
stehender 
Risiken 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U, 
K, 
W 

R31 Integration des vor-
beugenden Hoch-
wasserschutzes in 
die Wege- und Ge-
wässerpläne 

Integration des vorbeu-
genden Hochwasser-
schutzes bei der Aufstel-
lung von Wege- und 
Gewässerplänen durch - 
Entsiegelung, - die ge-
zielte Versickerung, - die 
Anpassung der Bewirt-
schaftungsrichtung und  
- weitere Maßnahmen 
zur Abflussverzögerung 
in der Fläche. 

Fortlaufend - kein 
zusätzlicher Hand-
lungsbedarf 

Landratsamt Konstanz, 
Untere Flurneuord-
nungsbehörde 

Vermeidung 
neuer Risi-
ken, Vermin-
derung be-
stehender 
Risiken 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U, 
K, 
W 
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R31 Integration des vor-
beugenden Hoch-
wasserschutzes in 
die Wege- und Ge-
wässerpläne 

Integration des vorbeu-
genden Hochwasser-
schutzes bei der Aufstel-
lung von Wege- und 
Gewässerplänen durch - 
Entsiegelung, - die ge-
zielte Versickerung, - die 
Anpassung der Bewirt-
schaftungsrichtung und  
- weitere Maßnahmen 
zur Abflussverzögerung 
in der Fläche. 

Fortlaufend - kein 
zusätzlicher Hand-
lungsbedarf 

Landratsamt Ravens-
burg, Untere Flurneuord-
nungsbehörde 

Vermeidung 
neuer Risi-
ken, Vermin-
derung be-
stehender 
Risiken 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U, 
K, 
W 

R31 Integration des vor-
beugenden Hoch-
wasserschutzes in 
die Wege- und Ge-
wässerpläne 

Integration des vorbeu-
genden Hochwasser-
schutzes bei der Aufstel-
lung von Wege- und 
Gewässerplänen durch - 
Entsiegelung, - die ge-
zielte Versickerung, - die 
Anpassung der Bewirt-
schaftungsrichtung und  
- weitere Maßnahmen 
zur Abflussverzögerung 
in der Fläche. 

Fortlaufend - kein 
zusätzlicher Hand-
lungsbedarf 

Landratsamt Sigmarin-
gen, Untere Flurneuord-
nungsbehörde 

Vermeidung 
neuer Risi-
ken, Vermin-
derung be-
stehender 
Risiken 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U, 
K, 
W 
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g) Maßnahme der unteren Baurechtsbehörden (siehe Kapitel 5.11 Maßnahmenbericht)  

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnah-
me 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung 
durch 

Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R20 Information und 
Auflagen im 
Rahmen der 
Baugenehmigung 

Information über Risiken 
bzw. Auflagen bei Bauge-
nehmigungen für Neu- und 
Umbauten (z.B. Nachver-
dichtung in bestehenden 
Siedlungen) zur Sicherstel-
lung einer hochwasseran-
gepassten Bauweise. So-
weit eine hochwasserange-
passte Bauweise nicht mög-
lich ist, können Auflagen 
hinsichtlich der Nutzungsin-
tensität erforderlich werden. 

Im Landkreis Bodenseekreis 
wird als Fachbehörde das 
Amt für Wasser- und Bo-
denschutz im Rahmen der 
Baugenehmigung beteiligt 
und die ggf. von diesem 
geforderten Auflagen zum 
hochwasserangepassten 
Bauen bzw. zu sonstigen 
Gefahren in die Baugeneh-
migung aufgenommen. Dies 
sollte systematisch mindes-
tens im HQ100-Bereich 
vorgesehen werden. 

Landratsamt Bo-
denseekreis, Un-
tere Baurechtsbe-
hörde 

Vermeidung 
neuer Risi-
ken, Verrin-
gerung be-
stehender 
Risiken 

1 fortlaufend ab 
2015 

M, 
U, 
K, 
W 

R20 Information und 
Auflagen im 
Rahmen der 
Baugenehmigung 

Information über Risiken 
bzw. Auflagen bei Bauge-
nehmigungen für Neu- und 
Umbauten (z.B. Nachver-
dichtung in bestehenden 
Siedlungen) zur Sicherstel-
lung einer hochwasseran-
gepassten Bauweise. So-
weit eine hochwasserange-
passte Bauweise nicht mög-
lich ist, können Auflagen 
hinsichtlich der Nutzungsin-
tensität erforderlich werden. 

Es besteht kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf, da Fest-
setzungen für ein hochwas-
serangepasstes Bauen im 
Bereich HQ100 getroffen 
werden.  
Bekannte Gefahren, z.B. 
durch Hangwasser, werden 
bei der Baugenehmigung 
durch entsprechende Infor-
mationsquellen berücksich-
tigt. Ebenfalls wird im Be-
reich des HQextrem auf die 
Hochwassergefahr hinge-
wiesen. 

Landratsamt Kon-
stanz, Untere Bau-
rechtsbehörde 

Vermeidung 
neuer Risi-
ken, Verrin-
gerung be-
stehender 
Risiken 

1 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U, 
K, 
W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnah-
me 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung 
durch 

Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R20 Information und 
Auflagen im 
Rahmen der 
Baugenehmigung 

Information über Risiken 
bzw. Auflagen bei Bauge-
nehmigungen für Neu- und 
Umbauten (z.B. Nachver-
dichtung in bestehenden 
Siedlungen) zur Sicherstel-
lung einer hochwasseran-
gepassten Bauweise. So-
weit eine hochwasserange-
passte Bauweise nicht mög-
lich ist, können Auflagen 
hinsichtlich der Nutzungsin-
tensität erforderlich werden. 

Es besteht kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf, da Fest-
setzungen für ein hochwas-
serangepasstes Bauen im 
Bereich HQextrem getroffen 
werden. Sofern Gefahren, 
z.B. durch Hangwasser, 
bekannt sind, werden diese 
bei der Baugenehmigung 
durch entsprechende Aufla-
gen oder Hinweise berück-
sichtigt. 

Landratsamt 
Ravensburg, Un-
tere Baurechtsbe-
hörde 

Vermeidung 
neuer Risi-
ken, Verrin-
gerung be-
stehender 
Risiken 

1 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U, 
K, 
W 

R20 Information und 
Auflagen im 
Rahmen der 
Baugenehmigung 

Information über Risiken 
bzw. Auflagen bei Bauge-
nehmigungen für Neu- und 
Umbauten (z.B. Nachver-
dichtung in bestehenden 
Siedlungen) zur Sicherstel-
lung einer hochwasseran-
gepassten Bauweise. So-
weit eine hochwasserange-
passte Bauweise nicht mög-
lich ist, können Auflagen 
hinsichtlich der Nutzungsin-
tensität erforderlich werden. 

Es besteht Handlungsbedarf 
in Form von Festsetzungen 
für ein hochwasserange-
passtes Bauen mindestens 
im Bereich eines HQ100.   
Auch sollten weitere be-
kannte Gefahren, z. B. 
durch Hangwasser, berück-
sichtigt werden. 

Landratsamt Sig-
maringen, Untere 
Baurechtsbehörde 

Vermeidung 
neuer Risi-
ken, Verrin-
gerung be-
stehender 
Risiken 

1 fortlaufend ab 
2015 

M, 
U, 
K, 
W 
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h) Maßnahmen der unteren Wasserbehörden (siehe Kapitel 5.12 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maß-
nahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung 
durch 

Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R21 Rechtliche Sicherung von 
Flächen als Über-
schwemmungsgebiet 

Rechtliche Sicherung von 
Flächen als Überschwem-
mungsgebiete mit Nut-
zungsrestriktionen ein-
schließlich Beschränkung 
der Siedlungstätigkeit 
(Festsetzung bzw. Ausle-
gung der fachtechnischen 
Abgrenzung der HQ100 
Linie) zur Vermeidung 
neuer Risiken, zur Siche-
rung von Retentionsflächen 
und zur Erreichung einer 
hochwassergerechten 
Landbewirtschaftung (ab-
flussverschärfender Verän-
derungen, Grünlandum-
bruch usw.) einschließlich 
ggf. erforderlicher speziel-
ler Nutzungsbeschränkun-
gen (§79 WG) 

Veröffentlichung der HWGK 
voraussichtlich 2014. 

Landratsamt 
Bodenseekreis, 
Untere Wasser-
behörden 

Vermeidung 
neuer Risi-
ken, Verrin-
gerung be-
stehender 
Risiken, 
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

1 bis 2014 M, 
U, 
K, 
W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maß-
nahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung 
durch 

Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R21 Rechtliche Sicherung von 
Flächen als Über-
schwemmungsgebiet 

Rechtliche Sicherung von 
Flächen als Überschwem-
mungsgebiete mit Nut-
zungsrestriktionen ein-
schließlich Beschränkung 
der Siedlungstätigkeit 
(Festsetzung bzw. Ausle-
gung der fachtechnischen 
Abgrenzung der HQ100 
Linie) zur Vermeidung 
neuer Risiken, zur Siche-
rung von Retentionsflächen 
und zur Erreichung einer 
hochwassergerechten 
Landbewirtschaftung (ab-
flussverschärfender Verän-
derungen, Grünlandum-
bruch usw.) einschließlich 
ggf. erforderlicher speziel-
ler Nutzungsbeschränkun-
gen (§79 WG) 

Veröffentlichung der HWGK 
voraussichtlich 2014. 

Landratsamt 
Konstanz, Unte-
re Wasserbe-
hörden 

Vermeidung 
neuer Risi-
ken, Verrin-
gerung be-
stehender 
Risiken, 
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

1 bis 2014 M, 
U, 
K, 
W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maß-
nahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung 
durch 

Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R21 Rechtliche Sicherung von 
Flächen als Über-
schwemmungsgebiet 

Rechtliche Sicherung von 
Flächen als Überschwem-
mungsgebiete mit Nut-
zungsrestriktionen ein-
schließlich Beschränkung 
der Siedlungstätigkeit 
(Festsetzung bzw. Ausle-
gung der fachtechnischen 
Abgrenzung der HQ100 
Linie) zur Vermeidung 
neuer Risiken, zur Siche-
rung von Retentionsflächen 
und zur Erreichung einer 
hochwassergerechten 
Landbewirtschaftung (ab-
flussverschärfender Verän-
derungen, Grünlandum-
bruch usw.) einschließlich 
ggf. erforderlicher speziel-
ler Nutzungsbeschränkun-
gen (§79 WG) 

Veröffentlichung der HWGK 
voraussichtlich 2014. 

Landratsamt 
Ravensburg, 
Untere Wasser-
behörden 

Vermeidung 
neuer Risi-
ken, Verrin-
gerung be-
stehender 
Risiken, 
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

1 bis 2014 M, 
U, 
K, 
W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maß-
nahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung 
durch 

Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
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R21 Rechtliche Sicherung von 
Flächen als Über-
schwemmungsgebiet 

Rechtliche Sicherung von 
Flächen als Überschwem-
mungsgebiete mit Nut-
zungsrestriktionen ein-
schließlich Beschränkung 
der Siedlungstätigkeit 
(Festsetzung bzw. Ausle-
gung der fachtechnischen 
Abgrenzung der HQ100 
Linie) zur Vermeidung 
neuer Risiken, zur Siche-
rung von Retentionsflächen 
und zur Erreichung einer 
hochwassergerechten 
Landbewirtschaftung (ab-
flussverschärfender Verän-
derungen, Grünlandum-
bruch usw.) einschließlich 
ggf. erforderlicher speziel-
ler Nutzungsbeschränkun-
gen (§79 WG) 

Veröffentlichung der HWGK 
voraussichtlich 2014. 

Landratsamt 
Sigmaringen, 
Untere Wasser-
behörden 

Vermeidung 
neuer Risi-
ken, Verrin-
gerung be-
stehender 
Risiken, 
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

1 bis 2014 M, 
U, 
K, 
W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maß-
nahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung 
durch 

Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
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un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü
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R22 Überwachung VAwS / 
VAUwS (soweit nicht 
R17) 

Überprüfung bestehender 
VAwS-Anlagenstandorte 
durch Sachverständige und 
soweit erforderlich Anord-
nung von Maßnahmen auf 
Basis der jeweils aktuellen 
Gefahrenkarten.  
 
Beachten der jeweils aktu-
ellen Hochwassergefah-
renkarten bei Genehmi-
gungen von Anlagen.  
 
Beratung und Information 
insbesondere hinsichtlich 
hochwasserangepasster 
Bauweise und Ersatz was-
sergefährdender Stoffe.  

Die Betreiber von VAwS-
Anlagen werden bereits sys-
tematisch informiert. Auch 
werden konkrete Maßnahmen 
durchgeführt. 
Es besteht zusätzlicher Hand-
lungsbedarf in Form der Über-
prüfung (bis 2013), ob durch 
die Hochwassergefahrenkarten 
mit Änderungen für die Infor-
mation bzw. Überwachung zu 
rechnen ist. 

Landratsamt 
Bodenseekreis, 
Untere Wasser-
behörden 

Vermeidung 
neuer Risi-
ken, Verrin-
gerung be-
stehender 
Risiken, 
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen wäh-
rend HW, 
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

1 fortlaufend 
ab 2013 

U 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maß-
nahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung 
durch 

Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R22 Überwachung VAwS / 
VAUwS (soweit nicht 
R17) 

Überprüfung bestehender 
VAwS-Anlagenstandorte 
durch Sachverständige und 
soweit erforderlich Anord-
nung von Maßnahmen auf 
Basis der jeweils aktuellen 
Gefahrenkarten. Beachten 
der jeweils aktuellen 
Hochwassergefahrenkarten 
bei Genehmigungen von 
Anlagen. Beratung und 
Information insbesondere 
hinsichtlich hochwasseran-
gepasster Bauweise und 
Ersatz wassergefährdender 
Stoffe.  

Es besteht Handlungsbedarf in 
Form einer systematischen 
Information der Betreiber von 
VAwS-Anlagen. Zusätzlich 
sollten konkrete Maßnahmen 
wie die Initiierung der Kontrol-
le, Durchführung von Beratun-
gen und bedarfsweise Anord-
nungen erfolgen und geprüft 
werden, ob durch die HWGK 
mit Änderungen bezüglich der 
Informationen bzw. der Über-
wachung zu rechnen ist. 

Landratsamt 
Konstanz, Unte-
re Wasserbe-
hörden 

Vermeidung 
neuer Risi-
ken, Verrin-
gerung be-
stehender 
Risiken, 
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen wäh-
rend HW, 
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

1 fortlaufend 
ab 2015 

U 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maß-
nahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung 
durch 

Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R22 Überwachung VAwS / 
VAUwS (soweit nicht 
R17) 

Überprüfung bestehender 
VAwS-Anlagenstandorte 
durch Sachverständige und 
soweit erforderlich Anord-
nung von Maßnahmen auf 
Basis der jeweils aktuellen 
Gefahrenkarten. Beachten 
der jeweils aktuellen 
Hochwassergefahrenkarten 
bei Genehmigungen von 
Anlagen. Beratung und 
Information insbesondere 
hinsichtlich hochwasseran-
gepasster Bauweise und 
Ersatz wassergefährdender 
Stoffe.  

Die Information der Betreiber 
von VAwS-Anlagen erfolgt 
bisher im Rahmen der Bauge-
nehmigung bzw. bei Sachver-
ständigenprüfungen. Die In-
formation sollte systematisch 
erfolgen. Konkrete Maßnah-
men werden anlassbezogen 
durchgeführt. Mit Änderungen 
durch die HWGK bezüglich der 
Informationen bzw. der Über-
wachung ist zu rechnen. 

Landratsamt 
Ravensburg, 
Untere Wasser-
behörden 

Vermeidung 
neuer Risi-
ken, Verrin-
gerung be-
stehender 
Risiken, 
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen wäh-
rend HW, 
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

1 fortlaufend 
ab 2015 

U 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maß-
nahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung 
durch 

Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m
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un
g 
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s 

Sc
hu
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R22 Überwachung VAwS / 
VAUwS (soweit nicht 
R17) 

Überprüfung bestehender 
VAwS-Anlagenstandorte 
durch Sachverständige und 
soweit erforderlich Anord-
nung von Maßnahmen auf 
Basis der jeweils aktuellen 
Gefahrenkarten.  
 
Beachten der jeweils aktu-
ellen Hochwassergefah-
renkarten bei Genehmi-
gungen von Anlagen.  
 
Beratung und Information 
insbesondere hinsichtlich 
hochwasserangepasster 
Bauweise und Ersatz was-
sergefährdender Stoffe.  

Es besteht Handlungsbedarf in 
Form einer systematischen 
Information der Betreiber von 
VAwS-Anlagen. Zusätzlich 
sollten konkrete Maßnahmen 
wie die Initiierung der Kontrol-
le, Durchführung von Beratun-
gen und bedarfsweise Anord-
nungen erfolgen und geprüft 
werden, ob durch die HWGK 
mit Änderungen bezüglich der 
Informationen bzw. der Über-
wachung zu rechnen ist. 

Landratsamt 
Sigmaringen, 
Untere Wasser-
behörden 

Vermeidung 
neuer Risi-
ken, Verrin-
gerung be-
stehender 
Risiken, 
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen wäh-
rend HW, 
Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

1 fortlaufend 
ab 2015 

U 
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i) Maßnahme der unteren Gesundheitsbehörden (siehe Kapitel 5.13 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maß-
nahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

ERISKIRCH, STRANDBAD 
Für den Landkreis Bodensee-
kreis werden die Badestellen 
während der Badesaison nach 
einem vorgegeben Probeplan 
unabhängig vom Wasserstand 9 
mal 14-tägig beprobt. 

Landratsamt Boden-
seekreis, Untere 
Gesundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

FISCHBACH, CAMPINGPLATZ 
Für den Landkreis Bodensee-
kreis werden die Badestellen 
während der Badesaison nach 
einem vorgegeben Probeplan 
unabhängig vom Wasserstand 9 
mal 14-tägig beprobt. 

Landratsamt Boden-
seekreis, Untere 
Gesundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

FISCHBACH, FREI- U.SEEBAD 
Für den Landkreis Bodensee-
kreis werden die Badestellen 
während der Badesaison nach 
einem vorgegeben Probeplan 
unabhängig vom Wasserstand 9 
mal 14-tägig beprobt. 

Landratsamt Boden-
seekreis, Untere 
Gesundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspe-
zifische Nach-
sorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasser-
ereignissen und Vorbe-
reitung ggf. notwendiger 
Maßnahmen 

FRIEDRICHSHAFEN, FREI-
ZEITG. MANZELL 
Für den Landkreis Bodensee-
kreis werden die Badestellen 
während der Badesaison nach 
einem vorgegeben Probeplan 
unabhängig vom Wasserstand 9 
mal 14-tägig beprobt. 

Landratsamt Boden-
seekreis, Untere 
Gesundheitsbehörde 

Verringerung 
negativer 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maß-
nahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
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un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

FRIEDRICHSHAFEN, 
STRANDBAD 
Für den Landkreis Bodensee-
kreis werden die Badestellen 
während der Badesaison nach 
einem vorgegeben Probeplan 
unabhängig vom Wasserstand 9 
mal 14-tägig beprobt. 

Landratsamt Boden-
seekreis, Untere 
Gesundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

HAGNAU, STRAN- U. CAM-
PINGPLATZ 
Für den Landkreis Bodensee-
kreis werden die Badestellen 
während der Badesaison nach 
einem vorgegeben Probeplan 
unabhängig vom Wasserstand 9 
mal 14-tägig beprobt. 
 

Landratsamt Boden-
seekreis, Untere 
Gesundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

IMMENSTAAD, STRANDBAD 
Für den Landkreis Bodensee-
kreis werden die Badestellen 
während der Badesaison nach 
einem vorgegeben Probeplan 
unabhängig vom Wasserstand 9 
mal 14-tägig beprobt. 
 

Landratsamt Boden-
seekreis, Untere 
Gesundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maß-
nahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io
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ät

 

U
m
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g 
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s 

Sc
hu

tz
gü
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R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

MEERSBURG, STRANDBAD 
Für den Landkreis Bodensee-
kreis werden die Badestellen 
während der Badesaison nach 
einem vorgegeben Probeplan 
unabhängig vom Wasserstand 9 
mal 14-tägig beprobt. 
 

Landratsamt Boden-
seekreis, Untere 
Gesundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

MUEHLHOFEN, CAMPING-
PLATZ BIRNAU-MAURACH 
Für den Landkreis Bodensee-
kreis werden die Badestellen 
während der Badesaison nach 
einem vorgegeben Probeplan 
unabhängig vom Wasserstand 9 
mal 14-tägig beprobt. 

Landratsamt Boden-
seekreis, Untere 
Gesundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

NUSSDORF, BADEPLATZ 
CAMPINGPL. LUFT U. NELL 
Für den Landkreis Bodensee-
kreis werden die Badestellen 
während der Badesaison nach 
einem vorgegeben Probeplan 
unabhängig vom Wasserstand 9 
mal 14-tägig beprobt. 

Landratsamt Boden-
seekreis, Untere 
Gesundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 
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R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

NUSSDORF, CAMPINGPLATZ 
DENZ-KOEHNE 
Für den Landkreis Bodensee-
kreis werden die Badestellen 
während der Badesaison nach 
einem vorgegeben Probeplan 
unabhängig vom Wasserstand 9 
mal 14-tägig beprobt. 

Landratsamt Boden-
seekreis, Untere 
Gesundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspe-
zifische Nach-
sorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasser-
ereignissen und Vorbe-
reitung ggf. notwendiger 
Maßnahmen 

NUSSDORF, STRANDBAD 
Für den Landkreis Bodensee-
kreis werden die Badestellen 
während der Badesaison nach 
einem vorgegeben Probeplan 
unabhängig vom Wasserstand 9 
mal 14-tägig beprobt. 

Landratsamt Boden-
seekreis, Untere 
Gesundheitsbehörde 

Verringerung 
negativer 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspe-
zifische Nach-
sorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasser-
ereignissen und Vorbe-
reitung ggf. notwendiger 
Maßnahmen 

SIPPLINGEN, STRANDBAD 
Für den Landkreis Bodensee-
kreis werden die Badestellen 
während der Badesaison nach 
einem vorgegeben Probeplan 
unabhängig vom Wasserstand 9 
mal 14-tägig beprobt. 

Landratsamt Boden-
seekreis, Untere 
Gesundheitsbehörde 

Verringerung 
negativer 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

UEBERLINGEN-OST, 
STRANDBAD OST 
Für den Landkreis Bodensee-
kreis werden die Badestellen 
während der Badesaison nach 
einem vorgegeben Probeplan 
unabhängig vom Wasserstand 9 
mal 14-tägig beprobt. 

Landratsamt Boden-
seekreis, Untere 
Gesundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 
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Sc
hu
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R23 Objektspe-
zifische Nach-
sorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasser-
ereignissen und Vorbe-
reitung ggf. notwendiger 
Maßnahmen 

UEBERLINGEN, STRANDBAD 
WEST 
Für den Landkreis Bodensee-
kreis werden die Badestellen 
während der Badesaison nach 
einem vorgegeben Probeplan 
unabhängig vom Wasserstand 9 
mal 14-tägig beprobt. 

Landratsamt Boden-
seekreis, Untere 
Gesundheitsbehörde 

Verringerung 
negativer 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspe-
zifische Nach-
sorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasser-
ereignissen und Vorbe-
reitung ggf. notwendiger 
Maßnahmen 

UEBERLINGEN-WEST, 
CAMPINGPLATZ WEST 
Für den Landkreis Bodensee-
kreis werden die Badestellen 
während der Badesaison nach 
einem vorgegeben Probeplan 
unabhängig vom Wasserstand 9 
mal 14-tägig beprobt. 

Landratsamt Boden-
seekreis, Untere 
Gesundheitsbehörde 

Verringerung 
negativer 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

ALLENSBACH, CAMPING-
U.BADEPLATZ 
Es besteht kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf, da nach ei-
nem Hochwasserereignis Be-
probungen systematisch erfol-
gen. 

Landratsamt Kon-
stanz, Untere Ge-
sundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

DINGELSDORF, FLIESSHORN 
CAMPING 
Es besteht kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf, da nach ei-
nem Hochwasserereignis Be-
probungen systematisch erfol-
gen. 

Landratsamt Kon-
stanz, Untere Ge-
sundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 
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R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

EGG, WASSERSPORTGE-
LÄNDE UNI KONSTANZ 
Es besteht kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf, da nach ei-
nem Hochwasserereignis Be-
probungen systematisch erfol-
gen. 

Landratsamt Kon-
stanz, Untere Ge-
sundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

GAIENHOFEN, FREIBAD IN-
TERNATSSCHULE 
Es besteht kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf, da nach ei-
nem Hochwasserereignis Be-
probungen systematisch erfol-
gen. 

Landratsamt Kon-
stanz, Untere Ge-
sundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

GAIENHOFEN, STRANDBAD 
GAIENHOFEN 
Es besteht kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf, da nach ei-
nem Hochwasserereignis Be-
probungen systematisch erfol-
gen. 

Landratsamt Kon-
stanz, Untere Ge-
sundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

GUNDHOLZEN, GEMEINDE-
BADEPLATZ 
Es besteht kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf, da nach ei-
nem Hochwasserereignis Be-
probungen systematisch erfol-
gen. 

Landratsamt Kon-
stanz, Untere Ge-
sundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 
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R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

HEGNE, CAMPING -U. BADE-
PLATZ 
Es besteht kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf, da nach ei-
nem Hochwasserereignis Be-
probungen systematisch erfol-
gen. 

Landratsamt Kon-
stanz, Untere Ge-
sundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

HEMMENHOFEN, BADEPLATZ 
HOTEL HOERI 
Es besteht kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf, da nach ei-
nem Hochwasserereignis Be-
probungen systematisch erfol-
gen. 

Landratsamt Kon-
stanz, Untere Ge-
sundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

HEMMENHOFEN, NEUES 
STRANDBAD 
Es besteht kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf, da nach ei-
nem Hochwasserereignis Be-
probungen systematisch erfol-
gen. 

Landratsamt Kon-
stanz, Untere Ge-
sundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

HORN, STRANDBAD HORN 
Es besteht kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf, da nach ei-
nem Hochwasserereignis Be-
probungen systematisch erfol-
gen. 

Landratsamt Kon-
stanz, Untere Ge-
sundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 
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R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

IZNANG, STRANDBAD 
Es besteht kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf, da nach ei-
nem Hochwasserereignis Be-
probungen systematisch erfol-
gen. 

Landratsamt Kon-
stanz, Untere Ge-
sundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

LITZELSTETTEN, CAMPING-
U.BADEPLATZ 
Es besteht kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf, da nach ei-
nem Hochwasserereignis Be-
probungen systematisch erfol-
gen. 

Landratsamt Kon-
stanz, Untere Ge-
sundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

MOOS, STRANDBAD 
Es besteht kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf, da nach ei-
nem Hochwasserereignis Be-
probungen systematisch erfol-
gen. 

Landratsamt Kon-
stanz, Untere Ge-
sundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

PETERSHAUSEN, 
RHEINSTRANDBAD 
Es besteht kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf, da nach ei-
nem Hochwasserereignis Be-
probungen systematisch erfol-
gen. 

Landratsamt Kon-
stanz, Untere Ge-
sundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 
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R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

RADOLFZELL, SEEBAD 
Es besteht kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf, da nach ei-
nem Hochwasserereignis Be-
probungen systematisch erfol-
gen. 

Landratsamt Kon-
stanz, Untere Ge-
sundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

REICHENAU, CAMPING DGB, 
SEEUFER ALLENSBACH 
Es besteht kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf, da nach ei-
nem Hochwasserereignis Be-
probungen systematisch erfol-
gen. 

Landratsamt Kon-
stanz, Untere Ge-
sundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

REICHENAU, CAMPING- UND 
BADEPLATZ SANDSEELE 
Es besteht kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf, da nach ei-
nem Hochwasserereignis Be-
probungen systematisch erfol-
gen. 

Landratsamt Kon-
stanz, Untere Ge-
sundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

REICHENAU, CAMPING 
WILLAM, SEEUFER ALLENS-
BACH 
Es besteht kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf, da nach ei-
nem Hochwasserereignis Be-
probungen systematisch erfol-
gen. 

Landratsamt Kon-
stanz, Untere Ge-
sundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 
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R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

REICHENAU, STRANDBAD 
BAURENHORN 
Es besteht kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf, da nach ei-
nem Hochwasserereignis Be-
probungen systematisch erfol-
gen. 

Landratsamt Kon-
stanz, Untere Ge-
sundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

ÖHNINGEN, STRANDBAD 
Es besteht kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf, da nach ei-
nem Hochwasserereignis Be-
probungen systematisch erfol-
gen. 

Landratsamt Kon-
stanz, Untere Ge-
sundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

WANGEN, CAMPING- U. BA-
DEPLATZ 
Es besteht kein zusätzlicher 
Handlungsbedarf, da nach ei-
nem Hochwasserereignis Be-
probungen systematisch erfol-
gen. 

Landratsamt Kon-
stanz, Untere Ge-
sundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend - kein 
zusätzlicher 
Handlungsbedarf  

M, 
U 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maß-
nahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R23 Objektspezifische 
Nachsorge EU-
Badestellen 

Beprobung von ausge-
wiesenen Badestellen 
(Badegewässerrichtlinie) 
nach Hochwasserereig-
nissen und Vorbereitung 
ggf. notwendiger Maß-
nahmen 

Regelmäßige Beprobung der 
betroffenen Badestel-
le(WILHELMSDORF, LEN-
GENWEILER-SEE). 
Sicherstellung, dass nach einer 
gegebenenfalls auftretenden 
Trübung der Gewässer ein Ba-
deverbot erteilt, eine Systemati-
sche Beprobung bis zu Wieder-
herstellung der Wasserqualität 
durchgeführt und die Aufhebung 
des Badeverbots durchgeführt 
wird. 
 

Landratsamt 
Ravensburg, Untere 
Gesundheitsbehörde 

Verringerung 
nachteiliger 
Folgen nach 
HW 

3 fortlaufend ab 
2015 

M, 
U 
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j) Maßnahmen der unteren Katastrophenschutzbehörden (siehe Kapitel 5.14 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnah-
me 

Hinweise zur Umset-
zung 

Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R03 Einführung  
FLIWAS 

Einführung des Flutinforma-
tions- und -warnsystems 
FLIWAS zur internetbasier-
ten Unterstützung der 
Alarm- und Einsatzplanung 

Prüfung, ob FLIWAS als 
optionale Maßnahme 
eingesetzt werden soll im 
Zuge der Umsetzung der 
Maßnahme R2. Bedarfs-
weiser Einsatz von FLI-
WAS zur Unterstützung 
der kommunalen Alarm- 
und Einsatzplanung. 

Landratsamt Ravensburg, 
Untere Katastrophen-
schutzbehörde 

Verringe-
rung nach-
teiliger Fol-
gen wäh-
rend HW, 
Verringe-
rung nach-
teiliger Fol-
gen nach 
HW 

2 bis 2017 M, 
U, 
K, 
W 

R24 Koordination 
der Alarm- und 
Einsatzplanun-
gen 

Koordination der kommuna-
len Alarm- und Einsatzplä-
ne untereinander sowie mit 
den übergeordneten Alarm- 
und Einsatzpläne der unte-
ren Katastrophenschutzbe-
hörden 

Es besteht zusätzlicher 
Handlungsbedarf in Form 
der Koordinierung der 
kommunalen Alarm- und 
Einsatzpläne unter Be-
rücksichtigung der Hoch-
wasserszenarien aus den 
Hochwassergefahrenkar-
ten (HWGK). 

Landratsamt Bodensee-
kreis, Untere Katastro-
phenschutzbehörde 

Verringe-
rung nach-
teiliger Fol-
gen wäh-
rend HW, 
Verringe-
rung nach-
teiliger Fol-
gen nach 
HW 

1 fortlaufend ab 
2015 

M, 
U, 
K, 
W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnah-
me 

Hinweise zur Umset-
zung 

Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R24 Koordination 
der Alarm- und 
Einsatzplanun-
gen 

Koordination der kommuna-
len Alarm- und Einsatzplä-
ne untereinander sowie mit 
den übergeordneten Alarm- 
und Einsatzpläne der unte-
ren Katastrophenschutzbe-
hörden 

Es besteht zusätzlicher 
Handlungsbedarf in Form 
der Koordinierung der 
kommunalen Alarm- und 
Einsatzpläne unter Be-
rücksichtigung der Hoch-
wasserszenarien aus den 
Hochwassergefahrenkar-
ten (HWGK). 

Landratsamt Konstanz, 
Untere Katastrophen-
schutzbehörde 

Verringe-
rung nach-
teiliger Fol-
gen wäh-
rend HW, 
Verringe-
rung nach-
teiliger Fol-
gen nach 
HW 

1 fortlaufend ab 
2015 

M, 
U, 
K, 
W 

R24 Koordination 
der Alarm- und 
Einsatzplanun-
gen 

Koordination der kommuna-
len Alarm- und Einsatzplä-
ne untereinander sowie mit 
den übergeordneten Alarm- 
und Einsatzpläne der unte-
ren Katastrophenschutzbe-
hörden 

Das Landratsamt 
Ravensburg stellt bereits 
einen Taschenalarmka-
lender zur Verfügung, den 
die Kommunen zur Un-
terstützung der Koordinie-
rung nutzen können. Es 
besteht zusätzlicher 
Handlungsbedarf in Form 
der Koordinierung der 
kommunalen Alarm- und 
Einsatzpläne unter Be-
rücksichtigung der Hoch-
wasserszenarien aus den 
Hochwassergefahrenkar-
ten (HWGK). 

Landratsamt Ravensburg, 
Untere Katastrophen-
schutzbehörde 

Verringe-
rung nach-
teiliger Fol-
gen wäh-
rend HW, 
Verringe-
rung nach-
teiliger Fol-
gen nach 
HW 

1 fortlaufend ab 
2015 

M, 
U, 
K, 
W 



Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Württemberg 

Maßnahmenbericht „Bodensee-Hegau“ – Anhang II 

 

               Anhang II - 40 

P:\hwp1216036\planung\01_bearbeitung\Ber\PG3\HWRK_HWRSt_HWRBK_HWRMP\Bericht\Anhang 2\Bericht_03_Anhang2.doc; 13.02.2014 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnah-
me 

Hinweise zur Umset-
zung 

Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R24 Koordination 
der Alarm- und 
Einsatzplanun-
gen 

Koordination der kommuna-
len Alarm- und Einsatzplä-
ne untereinander sowie mit 
den übergeordneten Alarm- 
und Einsatzpläne der unte-
ren Katastrophenschutzbe-
hörden 

Im Landkreis Sigmarin-
gen wird diese Maßnah-
me bereits umgesetzt, 
daher besteht kein zu-
sätzlicher 
Handlungsbedarf. 

Landratsamt Sigmaringen, 
Untere Katastrophen-
schutzbehörde 

Verringe-
rung nach-
teiliger Fol-
gen wäh-
rend HW, 
Verringe-
rung nach-
teiliger Fol-
gen nach 
HW 

1 fortlaufend - 
kein zusätzli-
cher Hand-
lungsbedarf  

M, 
U, 
K, 
W 
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k) Maßnahme der Regionalverbände (siehe Kapitel 5.15 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung 
durch 

Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R25 Änderung des 
Regionalplans / 
Landschaftsrah-
menplans zur 
Integration des 
vorbeugenden 
Hochwasser-
schutzes 

Integration des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes bei der 
Fortschreibung der Regio-
nalpläne durch:  
 
(A) die Aufnahme von Grunds-
ätzen und Zielen zum vorbeu-
genden Hochwasserschutz  
 
(B) die Festlegung von Vorrang- 
und Vorbehaltsgebieten für den 
vorbeugenden Hochwasser-
schutz  
 
(C) die Nachrichtliche Über-
nahme von Flächen für überört-
lich bedeutsame Hochwasser-
schutzmaßnahmen aus der 
wasserwirtschaftlichen Planung  
 
in Anwendung der Leitlinie 
"Hochwassergefahr und Strate-
gien zur Schadensminderung in 
BW"  Aufnahme des natürlichen 
Wasserrückhalts in der Fläche 
und an den Gewässern bei der 
Fortschreibung der Landschafts-
rahmenpläne  

Der Regionalplan des Regionalverbands Boden-
see-Oberschwaben wird aktuell fortgeschrieben. 
Unter der Annahme, dass die Gefahrenkarten bis 
voraussichtlich 2014 für die Region Bodensee-
Oberschwaben flächendeckend vorliegen, werden 
im Rahmen der aktuellen Fortschreibung Aussagen 
zum natürlichen Wasserrückhalt in der Fläche und 
an den Gewässern in den Landschaftsrahmenplan 
aufgenommen. Darüber hinaus ist vorgesehen, den 
natürlichen Wasserrückhalt in der Fläche und an 
den Gewässern durch Ziele und Grundsätze der 
Regionalplanung im Regionalplan bis zum Jahr 
2014 zu unterstützen. Die weiteren Aspekte der 
Leitlinie „Hochwassergefahr und Strategien zur 
Schadens-minderung BW“ (Freihaltung von Flä-
chen im Außenbereich (HQ100) durch Vorrangge-
biete für den vorbeugenden Hochwasserschutz im 
Regionalplan, Unterstützung einer hochwasserge-
rechten Bauweise im HQextrem-Bereich durch die 
Grundsätze der Regionalplanung, Unterstützung 
einer hochwassergerechten Bauweise und Stand-
ortwahl in geschützten Bereichen durch Vorbe-
haltsgebiete bzw. Grundsätze und nachrichtliche 
Übernahme von Flächen für regional bedeutsame 
Hochwasserschutzmaßnahmen der wasserwirt-
schaftlichen Planungen) sollten ebenfalls im Rah-
men der aktuellen Fortschreibung in den Regional-
plan eingebunden werden. 

Regionalver-
band Bodensee-
Oberschwaben 

Vermeidung 
neuer Risi-
ken, Verrin-
gerung be-
stehender 
Risiken 

1 bis 
2014 

M, 
U, 
K, 
W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung Umsetzung 
durch 

Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R25 Änderung des 
Regionalplans / 
Landschaftsrah-
menplans zur 
Integration des 
vorbeugenden 
Hochwasser-
schutzes 

Integration des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes bei der 
Fortschreibung der Regio-
nalpläne durch:  
(A) die Aufnahme von Grunds-
ätzen und Zielen zum vorbeu-
genden Hochwasserschutz  
(B) die Festlegung von Vorrang- 
und Vorbehaltsgebieten für den 
vorbeugenden Hochwasser-
schutz  
(C) die nachrichtliche Übernah-
me von Flächen für überörtlich 
bedeutsame Hochwasser-
schutzmaßnahmen aus der 
wasserwirtschaftlichen Planung 
in Anwendung der Leitlinie 
"Hochwassergefahr und Strate-
gien zur Schadensminderung in 
BW".  Aufnahme des natürlichen 
Wasserrückhalts in der Fläche 
und an den Gewässern bei der 
Fortschreibung der Landschafts-
rahmenpläne.  

Der Regionalplan des Regionalverbandes Hoch-
rhein-Bodensee enthält bereits Aussagen zum 
natürlichen Wasserrückhalt in der Fläche und an 
den Gewässern. Außerdem wird der natürliche 
Wasserrückhalt in der Fläche und an den Gewäs-
sern (inkl. Flächen für Deichrückverlegungen) 
durch Ziele bzw. Grundsätze der Regionalplanung 
im Regionalplan unterstützt. 
Handlungsbedarf besteht in folgenden Punkten: 
- Freihaltung der bei einem HQ100 im Außenbe-
reich betroffenen Flächen durch Vorranggebiete 
für den vorbeugenden Hochwasserschutz im Re-
gionalplan; 
- Unterstützung einer hochwasserangepassten 
Bauweise im HQextrem durch Grundsätze in der 
Regionalplanung; 
- Unterstützung einer hochwasserangepassten 
Bauweise und Standortwahl in geschützten Berei-
chen (z. B. hinter Deichen) durch Vorbehaltsgebie-
te bzw. Grundsätze; 
- Umsetzung der Leitlinie „Hochwassergefahr und 
Strategien zur Schadensminderung in BW“. 
Die Umsetzung dieser Punkte ist durch den Regi-
onalverband bis ca. 2016 vorgesehen. 
Eine Übernahme von Flächen für regional bedeut-
same Hochwasserschutzmaßnahmen der was-
serwirtschaftlichen Planungen sollte ebenfalls im 
Rahmen der geplanten Fortschreibung in den Re-
gionalplan eingebunden werden. 

Regionalver-
band Hoch-
rhein-Bodensee 

Vermeidung 
neuer Risi-
ken, Verrin-
gerung be-
stehender 
Risiken 

1 bis 
2016 

M, 
U, 
K, 
W 
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l) Maßnahmen der Hochwasserzweckverbände (siehe Kapitel 5.16 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maß-
nahme 

Hinweise zur Umset-
zung 

Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R06 Unterhaltung technischer 
Hochwasserschutzeinrich-
tungen 

Unterhaltung bestehen-
der Deiche, Hochwas-
serrückhaltebecken und 
Talsperren einschließ-
lich der Anpassung an 
neue Anforderungen 
(z.B. DIN 19700, Klima-
wandel) unter Nutzung 
des LUBW Leitfadens 

Die im Projektgebiet 3 
"Bodensee-Hegau" un-
terhaltene Hochwasser-
schutzeinrichtung (HRB 
Hohenbodman) ent-
spricht den aktuellen 
Anforderungen (u.a. DIN 
19700, DIN 19712) und 
wird regelmäßig unterhal-
ten. 

Hochwasserzweck-
verband Flussbau 
Salemer Aach 

Verringe-
rung be-
stehender 
Risiken 

1 fortlaufend - 
kein zusätzli-
cher Hand-
lungsbedarf  

M
, 
U, 
K, 
W 



Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Württemberg 

Maßnahmenbericht „Bodensee-Hegau“ – Anhang II 

 

               Anhang II - 44 

P:\hwp1216036\planung\01_bearbeitung\Ber\PG3\HWRK_HWRSt_HWRBK_HWRMP\Bericht\Anhang 2\Bericht_03_Anhang2.doc; 13.02.2014 

m) Maßnahme der Betreiber bzw. Eigentümer von Kulturobjekten (siehe Kapitel 5.18 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maß-
nahme 

Hinweise zur Umsetzung Umset-
zung 
durch 

Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R27 Eigenvorsorge 
Kulturgüter 

Eigenversorge für die rele-
vanten Kulturgüter durch  
-Analyse der Hochwasser-
risiken einschließlich not-
wendiger Versorgungsinf-
rastruktur (z.B. Klimatisie-
rung) 
- Herstellung des Objekt-
schutzes und ggf. objekt-
spezifischer Ersatzes der 
Versorgung 
- Objektspezifische Alarm- 
und Einsatzplanung ein-
schließlich Nachsorge 

Für die einzelnen Objekte ist ebenfalls zu prüfen, 
ob eine Verknüpfung mit der kommunalen Kri-
senmanagementplanung (R2) sinnvoll bzw. er-
forderlich ist. 
Ausführliche Hinweise sind unter der Rubrik 
Eigenvorsorge - Kulturinstitutionen auf der Seite 
www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de zu-
sammengestellt. 

Nicht be-
nannte 
private 
oder öffent-
liche Ei-
gentümer 
(außer 
Gemeinde) 

Verringerung 
bestehender 
Risiken, Ver-
ringerung 
nachteiliger 
Folgen wäh-
rend eines 
Hochwas-
sers, Verrin-
gerung nach-
teiliger Fol-
gen nach 
einem Hoch-
wasser. 

1 bis 2019 
fortlau-
fend 

K 
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n) Maßnahme der Betreiber von IVU-Betrieben (siehe Kapitel 5.19 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Um-
setzung 

Umsetzung 
durch 

Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R28 Überarbeitung von Betriebs-
anweisungen bzw. Erstel-
lung / Überarbeitung von 
Konzepten für das Hoch-
wasserrisikomanagement in 
IVU-Betrieben 

Überarbeitung von Betriebs-
anweisungen bzw. Erstellung 
bzw. Überarbeitung von Kon-
zepten für das betriebliche 
Hochwasserrisikomanage-
ment auf Grundlage der Ab-
schätzung von möglichen 
Umweltbelastungen im 
Hochwasserfall anhand der 
Hochwassergefahrenkarten, 
mit (A) Planung und Umset-
zung von Maßnahmen zur 
Vermeidung von Umweltbe-
lastungen, einschließlich 
Objektschutz, (B) Alarm- und 
Einsatzplänen und (C) Vorbe-
reitung ggf. notwendiger 
Nachsorgemaßnahmen  

Ziegelmundstückbau 
Braun GmbH: 
Das Konzept zur 
Vermeidung von 
Schäden im Hoch-
wasserfall wird an 
die HWGK ange-
passt bzw. neu er-
stellt (voraussichtlich 
Ende 2013).  
Verifizierung des 
Schutzkonzeptes 
durch die Gewerbe-
aufsicht (angegebe-
ner Zeitplan: Febru-
ar 2013). Eine Um-
setzung des Kon-
zeptes ist bis 2014 
vorgesehen. 

Betreiber IVU 
Betrieb (über 
Gewerbeauf-
sicht RP) 

Vermeidung 
neuer Risi-
ken, Verrin-
gerung be-
stehender 
Risiken, 
Verringe-
rung nach-
teiliger Fol-
gen wäh-
rend HW, 
Verringe-
rung nach-
teiliger Fol-
gen nach 
HW 

1 fortlaufend ab 
2014 

M, 
U, 
K, 
W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Um-
setzung 

Umsetzung 
durch 

Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R28 Überarbeitung von Betriebs-
anweisungen bzw. Erstel-
lung / Überarbeitung von 
Konzepten für das Hoch-
wasserrisikomanagement in 
IVU-Betrieben 

Überarbeitung von Betriebs-
anweisungen bzw. Erstellung 
bzw. Überarbeitung von Kon-
zepten für das betriebliche 
Hochwasserrisikomanage-
ment auf Grundlage der Ab-
schätzung von möglichen 
Umweltbelastungen im 
Hochwasserfall anhand der 
Hochwassergefahrenkarten, 
mit (A) Planung und Umset-
zung von Maßnahmen zur 
Vermeidung von Umweltbe-
lastungen, einschließlich 
Objektschutz, (B) Alarm- und 
Einsatzplänen und (C) Vorbe-
reitung ggf. notwendiger 
Nachsorgemaßnahmen  

Eriskirch-
Dillmannshof:Für die 
Hausmüll-Altdeponie 
Eriskirch-
Dillmanshof (nicht 
aktiver IVU-Betrieb, 
keine Anlagen nach 
Störfallverordnung 
und keine VAwS-
Anlagen) ist davon 
auszugehen, dass 
der Betrieb bereits 
über entsprechende 
Betriebsanweisun-
gen verfügt, bzw. im 
Rahmen der ständi-
gen Fortschreibung 
erarbeitet. Es be-
steht somit kein 
zusätzlicher Hand-
lungsbedarf.  

Betreiber IVU 
Betrieb (über 
Gewerbeauf-
sicht RP) 

Vermeidung 
neuer Risi-
ken, Verrin-
gerung be-
stehender 
Risiken, 
Verringe-
rung nach-
teiliger Fol-
gen wäh-
rend HW, 
Verringe-
rung nach-
teiliger Fol-
gen nach 
HW 

1 fortlaufend - 
kein zusätzli-
cher Hand-
lungsbedarf  

M, 
U, 
K, 
W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Um-
setzung 

Umsetzung 
durch 

Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R28 Überarbeitung von Betriebs-
anweisungen bzw. Erstel-
lung / Überarbeitung von 
Konzepten für das Hoch-
wasserrisikomanagement in 
IVU-Betrieben 

Überarbeitung von Betriebs-
anweisungen bzw. Erstellung 
bzw. Überarbeitung von Kon-
zepten für das betriebliche 
Hochwasserrisikomanage-
ment auf Grundlage der Ab-
schätzung von möglichen 
Umweltbelastungen im 
Hochwasserfall anhand der 
Hochwassergefahrenkarten, 
mit (A) Planung und Umset-
zung von Maßnahmen zur 
Vermeidung von Umweltbe-
lastungen, einschließlich 
Objektschutz, (B) Alarm- und 
Einsatzplänen und (C) Vorbe-
reitung ggf. notwendiger 
Nachsorgemaßnahmen  

ScholzAlu Stockach 
GmbH:Der Betrieb 
verfügt über ein 
Konzept zur Ver-
meidung von Schä-
den im Hochwasser-
fall. Die dazugehöri-
gen Maßnahmen 
(siehe Spalte "Erläu-
terung der Maß-
nahme") sind bereits 
umgesetzt. Das 
Schutzkonzept wur-
de durch die Ge-
werbeaufsicht verifi-
ziert. 

Betreiber IVU 
Betrieb (über 
Gewerbeauf-
sicht RP) 

Vermeidung 
neuer Risi-
ken, Verrin-
gerung be-
stehender 
Risiken, 
Verringe-
rung nach-
teiliger Fol-
gen wäh-
rend HW, 
Verringe-
rung nach-
teiliger Fol-
gen nach 
HW 

1 fortlaufend - 
kein zusätzli-
cher Hand-
lungsbedarf  

M, 
U, 
K, 
W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Um-
setzung 

Umsetzung 
durch 

Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R28 Überarbeitung von Betriebs-
anweisungen bzw. Erstel-
lung / Überarbeitung von 
Konzepten für das Hoch-
wasserrisikomanagement in 
IVU-Betrieben 

Überarbeitung von Betriebs-
anweisungen bzw. Erstellung 
bzw. Überarbeitung von Kon-
zepten für das betriebliche 
Hochwasserrisikomanage-
ment auf Grundlage der Ab-
schätzung von möglichen 
Umweltbelastungen im 
Hochwasserfall anhand der 
Hochwassergefahrenkarten, 
mit (A) Planung und Umset-
zung von Maßnahmen zur 
Vermeidung von Umweltbe-
lastungen, einschließlich 
Objektschutz, (B) Alarm- und 
Einsatzplänen und (C) Vorbe-
reitung ggf. notwendiger 
Nachsorgemaßnahmen  

ZF Friedrichshafen 
AG W I:Das Konzept 
zur Vermeidung von 
Schäden im Hoch-
wasserfall wird an 
die HWGK ange-
passt bzw. neu er-
stellt (voraussichtlich 
Anfang 2014). Veri-
fizierung des 
Schutzkonzeptes 
durch die Gewerbe-
aufsicht (angegebe-
ner Zeitplan: Sep-
tember 2013). Die 
Umsetzung des 
Konzeptes ist bis 
2015 vorgesehen. 

Betreiber IVU 
Betrieb (über 
Gewerbeauf-
sicht RP) 

Vermeidung 
neuer Risi-
ken, Verrin-
gerung be-
stehender 
Risiken, 
Verringe-
rung nach-
teiliger Fol-
gen wäh-
rend HW, 
Verringe-
rung nach-
teiliger Fol-
gen nach 
HW 

1 fortlaufend ab 
2015 

M, 
U, 
K, 
W 
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o) Maßnahme der Wirtschaftsunternehmen (siehe Kapitel 5.20 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maß-
nahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung durch Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R29 Eigenvorsorge 
Wirtschafts-
unternehmen 

Analyse der objektspezi-
fischen Hochwasserrisi-
ken einschließlich not-
wendiger Ver- und Ent-
sorgungsinfrastruktur 
hinsichtlich möglicher 
wirtschaftlicher Schäden 
(u.a. Gebäude, Produk-
tionsstätten, Rohstoffe) 
und Folgeschäden (u.a. 
Produktionsausfall, 
Umweltschäden),  Ob-
jektschutz und ggf. ob-
jektspezifischer Ersat-
zes der Ver- und Ent-
sorgung,  Objektspezifi-
sche Alarm- und Ein-
satzplanung einschließ-
lich Nachsorge Ab-
schluss von Versiche-
rungen/Bildung von 
Rücklagen zur Abde-
ckung des Restrisikos  

Die Eigenvorsorge wird durch die 
Information der Kommunen (R1) 
und das Krisenmanagement (R2) 
unterstützt. 

Wirtschaftsunternehmen Vermeidung 
neuer Risiken, 
Verringerung 
bestehender 
Risiken,  Verrin-
gerung negativer 
Folgen während 
HW, Verringe-
rung negativer 
Folgen nach HW 

1 fortlaufend 
ab 2015 

M, 
U, 
K, 
W 
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p) Maßnahme der Bürgerinnen und Bürger (siehe Kapitel 5.21 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maß-
nahme 

Hinweise zur Umsetzung Umsetzung 
durch 

Oberziele 

Pr
io

rit
ät

 

U
m

se
tz

un
g 

bi
s 

Sc
hu

tz
gü

te
r 

R30 Eigenvorsorge 
Bürgerinnen 
und Bürger 

Objektschutz und an-
gepasste Nutzung von 
Gebäuden und Grund-
stücken Private Notfall-
planung für den Hoch-
wasserfall einschließlich 
Nachsorge Abschluss 
von Versicherun-
gen/Bildung von Rück-
lagen zur Abdeckung 
des Restrisikos  

Die Eigenvorsorge wird durch die 
Information der Kommunen (R1) und 
das Krisenmanagement (R2) unter-
stützt. 

Bürger und Bür-
gerin 

Vermeidung neuer 
Risiken, Verringe-
rung bestehender 
Risiken, Verringe-
rung negativer 
Folgen während 
HW, Verringerung 
negativer Folgen 
nach HW 

1 fortlaufend 
ab 2015 

M, 
U, 
K, 
W 
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